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 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

ABGB §1010

EGVG ArtVIII Abs1 litd

GewO 1973 §263

WinkelschreiberV §1 litb

ZPO §31

Rechtssatz

Der bloße Umstand, daß eine bestimmte Vertretungshandlung vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde im

Einzelfall gegen Entgelt erbracht wird, begründet noch keinen Verstoß gegen das Verbot der Winkelschreiberei; die

unberechtigten Vertretungshandlungen müssen vom Täter zu seinem Geschäftsbetrieb gemacht (§ 1 lit b

WinkelschreiberV) bzw er muß "gewerbsmäßig" tätig werden (Art VIII Abs 1 lit d EGVG), wobei § 1 lit b WinkelschreiberV

noch das Erfordernis der "gewinnsüchtigen Absicht" normiert.
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